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§ 150         Baustoffe  
 
1 Zum Schutz der Gesundheit sollen bei der Bautechnik und bei der Wahl der Baumaterialien 
die Erkenntnisse der Baubiologie mitberücksichtigt werden. Der Kanton unterstützt die Anlie-
gen des baubiologischen und ökologischen Bauens. 
 
2 Auf die Dauer gesundheitsschädigende Baumaterialien dürfen nicht verwendet werden. 
 
Erläuterungen – 

PBV – 

Urteile  – 

Hinweise – 

Verweise – 

Skizzen – 

Muster BZR – 

 


